
darum bitten: 10 Minuten. Wir treffen uns um 18.30 Uhr wieder.

(Unterbrechung der Sitzung)
Meine Damen und Herren! Nehmen Sie bitte Platz, schließen 

Sie die Türen und hören Sie den ersten Geschäftsordnungsan
trag. Herr Abgeordneter Lehment, bitte.

Lehme nt (Die Liberalen):
Herr Präsident! Wir möchten uns dafür entschuldigen, inner

halb der 1. Lesung eines Antrages einen Änderungsantrag ein
gebracht zu haben. Das entspricht nicht der Geschäftsordnung. 
Nach der Abstimmung über den Antrag, ihn nicht in die Aus
schüsse zu überweisen, betrachten wir ihn als in der 2. Lesung 
befindlich und bringen einen Änderungsantrag ein:

(Unruhe im Saal)
Die Volkskammer möge beschließen: Die Volkskammer der 

DDR beschließt den Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des 
Grundgesetzes nach Artikel 23 spätestens am Tag vor dem 
Wahltag zum gesamtdeutschen Parlament unter folgenden 
zwei Voraussetzungen:

1. daß die Bedingungen des Beitritts einvernehmlich zwi
schen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR in einem 
Einigungsvertrag geregelt und

2. daß die vollen Hoheitsrechte der Regierung der DDR bis 
zum Zusammentreten einer gesamtdeutschen Regierung 
staatsvertraglich fixiert sind.

Ich habe noch einen zweiten Antrag zu stellen: daß die Ab
stimmung darüber in namentlicher Abstimmung erfolgen 
möge.

(Beifall bei Liberalen und SPD)
Stellvertreter der Präsidentin Dr. Gottschall:

Ein weiterer Geschäftsordnungsantrag.

Dr.-Ing. Krüger (CDU/DA):

Herr Präsident! Ich hatte einen Geschäftsordnungsantrag ge
stellt und bat Sie, festzustellen, daß über diesen Antrag abge
stimmt worden ist und daß dieser Antrag damit gegenstandslos 
geworden ist.

(Zurufe bei der SPD: Das stimmt nicht!)

Zweitens bitte ich festzustellen, daß es sich bei dem eben ge
stellten Antrag der Liberalen um einen neuen Antrag handelt, 
der hier heute nicht verhandelt werden kann, weil er rechtzei
tig eingereicht werden muß mit dem Hintergedanken, daß er in 
den Fraktionen beraten werden kann. Wir kennen das ganze 
Procedere. Er ist also heute nicht Gegenstand und kann nicht 
Gegenstand der heutigen Verhandlung sein. Ich bitte, endlich 
die Debatte und die Verhandlung über diese Anträge abzubre
chen. Wir sind eigentlich de facto aus dem Tagesordnungs
punkt heraus, und ich bitte, die normale Tagesordnung weiter 
abzuarbeiten.

(Beifall bei CDU/DA, PDS und Bündnis 90/Grüne)
Stellvertreter der Präsidentin Dr. Gottschall:

Durch die Ablehnung der Überweisung in die Ausschüsse ist 
der Antrag selbst abgelehnt.

(Zurufe: Nein!)
Das hat das Präsidium so entschieden, und ich möchte jetzt 

über den Geschäftsordnungsantrag der Liberalen verhandeln. 
Dieser Antrag ist ein neuer Antrag, und demzufolge brauchen 
Sie, wenn Sie ihn auf die Tagesordnung setzen wollen, eine 
Zweidrittelmehrheit. Ich möchte jetzt darüber abstimmen las
sen, ob dieser Antrag heute auf die Tagesordnung soll. Wir wür
den ihn dann auch in 1. Lesung behandeln.

Ich stelle also jetzt den Antrag der Liberalen zur Abstim
mung. Ich wiederhole ihn noch einmal:

„Die Volkskammer möge beschließen: Die Volkskammer 
beschließt den Beitritt der DDR zum Geltungsbereich 
des Grundgesetzes nach Artikel 23 spätestens am Tage 
vor dem Wahltag unter folgenden zwei Voraussetzun
gen:

1. daß die Bedingungen des Beitritts einvernehmlich zwi
schen BRD und DDR in einem zweiten Staatsvertrag (Ei
nigungsvertrag) geregelt und

2. daß die vollen Hoheitsrechte der Regierung der DDR 
bis zum Zusammentreten einer gesamtdeutschen Regie
rung staatsvertraglich fixiert sind.“

Hierüber muß abgestimmt werden, ob dieser Antrag auf die 
Tagesordnung kommt, und dies will ich hiermit tun.

(Prof. Heuer, PDS: Wir sind in der Abstimmung!)

(Unruhe im Saal)

Ich stimme jetzt darüber ab. Wer dafür ist, daß der Antrag 
auf die Tagesordnung kommt, den bitte ich um das Handzei
chen.

Dr. Schmieder (Die Liberalen):

Ich kann der Verfahrensweise nicht zustimmen, es hat keine 
Sitzung des Präsidiums gegeben, und die Verfahrensweise ist 
so nicht korrekt.

(Unruhe im Saal)
(Dr. Modrow, PDS: Gegenprobe.)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Gottschall:

Ich meine, daß in der Geschäftsordnung geregelt ist, daß mit 
Zweidrittel-Mehrheit ein Antrag auf die Tagesordnung genom
men werden kann, und demzufolge stimme ich jetzt darüber ab.

Noch ein Geschäftsordnungsantrag.
Ziel (SPD):

Herr Präsident, ich hatte diesen Antrag schon vorher gestellt.

Sie hatten gesagt, daß die Vorlage zur Überweisung in die 
Ausschüsse, die abgelehnt worden ist, damit vom Tisch sei. Das 
stimmt aber so nicht. Diese Vorlage existiert ja weiterhin, und 
jetzt müßte darüber entschieden werden, was aus dieser Vor
lage werden soll.

Falls Sie sich darüber nicht völlig im klaren sind, bitte ich 
darum, daß das Präsidium sich noch einmal zurückzieht und 
sich darüber verständigt.

(Beifall)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Gottschall:

Jetzt noch ein Geschäftsordnungsantrag. 

Zwischenbemerkung:

Da dies so geschehen ist, sind wir mit dem, was Die Liberalen 
beantragt haben, in der zweiten Lesung, und in der zweiten Le
sung sind Veränderungen möglich.

(Erregte Zwischenrufe)
Stellvertreter der Präsidentin Dr. Gottschall:

Ich würde, bevor ich das kommentiere, noch den Geschäfts
ordnungsantrag von Dr. Krüger hören wollen.

Dr.-Ing. Krüger (CDU/DA):

Herr Präsident, wir sind nicht in der 2. Lesung - deshalb 
nicht, weil das nicht vorher beantragt war.

Es gibt zwei Möglichkeiten, um einen Antrag - und das 
möchte ich noch einmal feststellen, es handelt sich hier um ei
nen Antrag einer Fraktion - zu verhandeln. Man kann mit die
sem in zwei Richtungen verfahren: Man kann ihn überweisen 
zur Bearbeitung in den Ausschüssen, oder man kann, wenn 
hohe Dringlichkeit geboten ist und ein großer Konsens herrscht 
über diesen Antrag, ihn direkt in die 2. Lesung überweisen, auf 
Antrag hin, um dort noch redaktionelle Veränderungen vorzu
nehmen und den Beschluß darüber zu fassen.

Hier ist kein Antrag auf Überweisung in die 2. Lesung ge
stellt worden; demzufolge ist dieser Antrag schlechtweg gegen
standslos. Ich hatte das schon einmal oder zweimal gesagt, und 
der Präsident hatte das festgestellt, und zwar hatte er mit dem 
Präsidium sicherlich das Sitzungspräsidium gemeint.
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